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Urheberrecht: LG Stuttgart zur Museumsfotografie 

31.10.2016 

Das LG Stuttgart hat in seinem Urteil vom 27.09.2016 (Az. 17 O 690/15) entschieden, dass 
ein Besucher der Reiss- Engelhorn Museen nicht das Recht hat, Fotografien von Museums-
objekten auf Wikipedia ohne Zustimmung des Museums hochzuladen. 
 
In dem Fall vor dem Landgericht Stuttgart haben sich die Mannheimer Reiss- Engelhorn Museen 
im Streit gegen einen Museumsbesucher um die nicht abgesprochene Veröffentlichung von Bildern 
erfolgreich durchgesetzt. 
Der Besucher hatte unter Verstoß gegen die Nutzungsordnung verschiedene Fotografien von Ge-
mälden und Objekten aus dem Reiss Engelhorn Museum in Mannheim gefertigt und auf die Medi-
adatenbank des Internet- Lexikons Wikipedia hochgeladen und dort zum öffentlichen Abruf einge-
stellt.  
Teilweise wurden die Fotografien im Auftrag der Museen von deren Hausfotograf für eine Publika-
tion gefertigt, aus welcher der Besucher die Bilder herausscannte, teilweise wurden die Fotografien 
von dem Besucher auch selbst während seines Aufenthalts im Museum gefertigt. 
Bei den fotografierten Gemälden und Objekten, u.a. antike Vasen und Gemälde, handelte es sich 
um Gegenstände, die selbst keinen Urheberschutz mehr beanspruchen konnten, da ihre Urheber 
seit mehr als 70 Jahren verstorben sind.  
Das Landgericht Stuttgart hat mit seinem Urteil zugunsten der Museen entschieden, dass die Fo-
tografien nicht über Wikipedia öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen, da den Museen die 
ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an den angefertigten Fotografien zustehen. 
 
Fazit:  
 
Die Entscheidung des Landgerichts Stuttgart hat in diesem Zusammenhang zu bisher ungeklärten 
Rechtsfragen Stellung genommen und führt aus, dass sog. „Gegenstands- und Reproduktionsfo-
tografien“ urheberrechtlichen Schutz beanspruchen können und bejahte die Frage, ob einem Mu-
seum in der o.g. Fallkonstellation ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der gewerblichen Nut-
zung von Fotografien von im Museum ausgestellten Objekten aus dem Eigentumsrecht an den 
abgebildeten Objekten zusteht. 
 
Die Entscheidungsbefugnis über das „Ob“ und das „Wie“ der Veröffentlichung von fotografierten 
Gegenständen aus den Ausstellungsräumen der Museen liegt somit bei dem jeweiligen Museum 
selbst. Das Museum darf mithin entscheiden, wer, ob und wenn ja wie Fotografien über die Be-
stände des Museums veröffentlicht werden. 
 
Museumsbesucher sind folglich nicht dazu berechtigt, ohne Zustimmung eines Museums selbst 
angefertigte Fotografien auf Internetseiten wie bspw. Wikipedia zu veröffentlichen. 
 
Autor: Rechtsanwältin Kerstin Schwarz 
 
Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Urheberrecht haben, können Sie uns gerne kontaktie-
ren.  
 
Wir helfen Ihnen schnell und kompetent. 
 
Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:  
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Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider Ll.M. 
 
WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better 
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WAGNER Rechtsanwälte webvocat® 

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: wag-
ner@webvocat.de 
______________________________________________________________________________ 

Impressum 

 
WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law 
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,  
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,  
E-Mail: wagner@webvocat.de,  
Internet: www.webvocat.de /  www.geistigeseigentum.de 
 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the 
Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsge-
richt Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred 
Wagner, Daniela Wagner-Schneider; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wag-
ner LL.M. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Rechtliche Hinweise 

© 2016 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größt-
möglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für 
deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung ge-
stellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: 
Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.  

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthal-
ten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns de-
ren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. 
Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersicht-
lich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von 
den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne 
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden 
wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen. 

http://www.webvocat.de/
mailto:wagner@webvocat.de
mailto:wagner@webvocat.de
mailto:wagner@webvocat.de
http://www.webvocat.de/
http://www.geistigeseigentum.de/

